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Bündner
Lehrerverein

Aus den Verhandlungen
des Vorstandes

Jubiläumskonferenz 100 Jahre BLV
(23. /24. September 1983 in Malans)

Der Vorstand konnte anlässlich einer

Sitzung in Malans mit Freude feststellen,

dass die dortigen Kollegen die

Vorarbeiten für diese Konferenz bereits

zügig an die Hand genommen und alles
daran gesetzt haben, dass wir uns auf
eine der Bedeutung dieses Jubiläums
würdige Feier freuen dürfen.
Dr. C. Buoi und Chr. Lötscher haben ihre

Beiträge zur Festschrift abgeliefert.
Diese wird von der Buchdruckerei
Schiers auf Ende August in 3000
Exemplaren gedruckt und dann an alle

Mitglieder versandt.

Aussprache mit Vertretern
des Turnlehrervereins

Die Turnlehrer wünschen, dass ihre
Entlohnung im ganzen Kanton einheitlich
gehandhabt und unter Berücksichtigung

ihrer Ausbildung festgelegt wird.
Am ehesten verspricht eine entsprechende

Ergänzung von Art. 8 der
Besoldungsverordnung (Sonderzulagen)
Erfolg, und der Vorstand wird sie bei den
Verhandlungen mit dem ED unterstützen.

Kindergartengesetz

Den Kindergärtnerinnen wird zur
Unterstützung dieses Gesetzes ein Beitrag
von Fr. 2000,— zugesprochen.

Der Aktuar: Chr. Hansemann
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